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ohnehin zumeist nur korrelationsstatistisch zu beantwor­
ten [4]. 

Geht man davoro aus, daß bestimmte Sozialisationdefizite 
oder -rückschritte bei jugendlichen Arbeitslosen korrigiert 
werden mussen, so muß man die sozialen, ökonomischen 
Verhältnisse der Jugendlichen, ihre Einstellungen und Wer­
tungen, sowie wesentliche Merkmale ihrer Persönlichkeit 
kennen. 

Hierzu gehört beispielsweise, daß etwa 3% der abeitslosen 
Jugendlichen nach ihren Angaben in der BBF-Erhebung 
überhaupt nicht bereit sind, eine Arbeit anzunehmen oder 
eine Berufsausbildung zu beginnen, 10% nur dann, wenn 
ihnen eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle in ihrem Wohn­
viertel angeboten würde. Dazu gehört weiter die Einstellung 
der Jugendlichen zu den Institutionen, die 1hre Defizite aus­
gleichen sollen - etwa ein Drittel der arbeitslosen Jugend­
lichen steht beispielsweise der Berufsschule, so die Antwor­
ten, ablehnend gegenüber - diejenigen gar nicht gerechnet, 
die durch Fernbleiben vom Unterricht ihre Einstellung aus­
drücken. Die Auswertung der Erhebung wird solche Daten, 
wie auch Daten über Intelligenz, Konzentrationsfähigkeit und 
andere, für die Entwicklung von Maßnahmen wesentliche 
Daten erbringen. Damit dürfte der Zuschnitt von Konzepten 
fur die Problemgruppe der jugendlichen Arbeitslosen erleich­
tert werden. Das Problem ist damit aber nicht an der Wurzel 

Es wäre auch irrig, d1e Lösung vom wirtschaftlichen 
Aufschwung zu erwarten, wenngleich dieser socher einen Teil 
der Arbeitslosigkeit beseitigen würde [5]. 

Die strukturellen Auswirkungen einer weiter verschärften 
Knappheot der Ausbildungsstellen, die inzwischen auf dem 
Arbeitsmarkt für Jugendliche sichtbar geworden sind, werden 
die Arbeitsmarktchancen der Jugendlichen künftig weiter 
mindern. Überlegungen müssen damit letztlich auf die Be­
seitigung unzureichender Versorgung mit Berufsausbildungs­
platzen gerochtet seon. Hier scheint es, sind auch noch nicht 
alle vorhandenen Mciglichkeiten durchdacht: rechnet man die 
vorliwfigen Daten der BBF-Erhebung hoch, so gobt es jahrlieh 
schätzungsweise mondestens 100 000 Jugendliche, die eine 
begonnene Berufsausbildung wechseln und 35 000, die ab­
brechen (Je Generation Berufsschulpflichtige). 

Diese Jugendlichen blockieren [6] vorhandene Ausbildungs­
kapazotaten on erheblichem Umfang, selbst wenn man in 
Rechnung stellt, daß die dann frei gewordenen Plätze zum 
Teil sofort wieder besetzt werden. 

Durch verbesserte Berufsberatung und -informatoon, sollte es 
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gelingen, einen Teil dieser Fehlleitungen zu vermeiden und 
Kapazitäten freizumachen. 

Anmerkungen 

(1] Den Zusammenhang zwoschen der Jugendarbeotslosenquote und der 
allgemeonen Arbeotslosenquote des folgenden Zeotpunkts gobt doe 
Regressoonsgerade Yt 1 1.735 0.543 x1 an. wobeo x1 doe Quote 
der Jugendlochen. Yt. 1 doe allgemeone Arbeotslosenquote (r 0.873) 
ost (Berechnet aus den Werten der Tabelle 1 ab 1973) 

[2] Da doe Jugendlochen haulog keonen Anspruch auf Arbeotslosenunter­
stutzung haben, entfallt fur soe eon Anreoz. soch als arbeotslos zu 
melden 

[3] 20% waren bereits beschaftogt gewesen und sond entlassen worden. 
10% hatten selbst gekundogt. Weotere 10% waren zwar zum Zeot­
punkt der Erhebung noch arbeotslos, hatten aber nach eogenen 
Angaben bereots eone Stelle zugesagt bekommen Der Rest sond 
fehlende Angaben 

[4] Erhohte Delonquenz etwa kann sowohl Ursache als auch Folge von 
Arbeotslosogkeot seon Workungszusammenhange lassen soch meost 
nur boografosch uber Verlaufs- oder mondestens Zeotreohenanalysen 
ermotteln 

[5] Eon Wortschaftlocher Aufschwung durfte aber auch wegen des woeder 
knapper werdenden Angebots an Fachkraften. doe Ausboldungs­
bereotschaft der Betroebe erhohen, da doe Moglochkeoten der Re­
krutoerung von außen geronger werden 

[6] Blockoerungen konnen auch (om wesentlichen aber nur von gut be­
noteten Schulern bzw. Schulern mot Mottlerer Reofe oder Abotur) 
durch Mehrfachbewerbungen erzeugt werden Dagegen hat der 
DIHT om Herbst 1976 doe Eonfuhrung von Meldekarten fur eongegan­
gene Ausboldungsverhaltnosse vorgeschlagen Von gewerkschaft­
locher Seote sond hoergegen Bedenken angemeldet worden. Doe 
DAG empfoehlt stattdessen doe Aufnahme eoner Erklarung des Aus­
zuboldenden on den Ausboldungsvertrag, daß keone weoteren Aus­
boldungsverhaltnosse eongegangen worden sond 
ln Baden-Wurttemberg sollen on doesem Jahr probeweose Annahme­
karten fur Schulabganger eongefuhrt werden Doe Karten mussen 
beom Betroeb abgegeben werden. mot dem eon Ausbotdungsvertrag 
vereonbart word Dadurch kann eon Auszuboldender noch! mehrere 
Vereonbarungen treffen Er soll aber das Recht behalten, eone Zu­
sage zu woderrufen ln doesem Fall erhalt er doe Karte zuruck 
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Ausbildungsordnungen und Ausbildungsplatzangebot 

Ausbildungsordnungen bestimmen die Mindestanforderun­
gen, die an die betriebliche Berufsausbildung gestellt 
werden. Die darin angegebenen Qualifikationen sind wäh­
rend des Ausbildungsprozesses unabdingbar zu ver­
mitteln. 

Eine Beziehung zwischen Ausbildungsordnung und Aus­
bildungsplatzangebot ist insofern gegeben, als die Be· 
triebe Berufsausbildungsplätze nur dann anbieten können, 
wenn sie in der Lage sind, die Erfüllung der für die 
Berufsausbildung bestehenden Rechtsnormen zu gewähr­
leisten. 

- Eine Vermehrung des Ausbildungsplatzangebots durch 
Verminderung des Qualifikationsniveaus der Facharbei­
ter-/Fachangestelltenebene erscheint aus verschiedenen 
Gründen nicht praktikabel. 

Die Interdependenz von den in Ausbildungsordnungen 
enthaltenen materiellen Regelungen entsprechend § 25 
Abs. 2 BBiG und dem Tarif- und Sozialrecht beeinflußt 
das Ausbildungsplatzangebot der in der Ausbildungs­
dauer unterschiedlichen Ausbildungsberufe. 

Eine Berufsausbildung selbst in weniger attraktiven Aus­
bildungsberufen bietet gegenüber der Jugendarbeitslosig­
keit dem einzelnen und der Gesellschalt wesentliche 
Vorteile. 

Die Zusammenhange zwoschen Ausbildungsordnungen und 
dem Ausbildungsplatzangebot werden vor allem dann deut­
loch, wenn man sich d1e Besonderheoten des dualen Systems 
der Berufsausbildung vergegenwartigt. Die schlichte Fest­
stellung, doe duale Berufsausbildung wird im Betr1eb und on 
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der Berufsschule durchgeführt, reicht allerdings für diesen 
Zweck allem nicht aus. 

D1e betriebliche und die schulische Berufsausbildung, die 
sich 1n 1hren Inhalten erganzen und einer gemeinsamen 
berufspadagogischen Z1elsetzung verpflichtet sind, stehen 
in zwei unterschiedlich strukturierten Bezugssystemen: 

Der Jugendliche nimmt aufgrund unterschiedlicher Rechts­
verhaltnisse an den Berufsausbildungsveranstaltungen beider 
Einrichtungen teil. Er ist Berufsschüler aufgrund emer gesetz­
lich verordneten Berufsschulpflicht und ist Auszubildender 
aufgrund emes privatrechtlich geschlossenen Ausbildungs­
vertrages. 

Die curricularen Vorschriften der schulischen Berufsaus­
bildung, d. h die Rahmenlehrpläne, nach denen d1e Berufs­
schuler unterrichtet werden, sind in Erlassen der entspre­
chenden Kultusmm1ster oder -senatoren festgelegt. Sie gelten 
als Verwaltungsvorschrift und sind den Berufsschullehrern 
zur E1nhaltung aufgegeben. 

Die curricularen Vorsehnlien der betrieblichen Berufsaus­
bildung, d. h d1e Ausbildungsordnungen, nach denen die 
Auszubildenden unterwiesen werden, sind vom zuständigen 
Bundesminister erlassene Rechtsverordnungen m1t gesetz­
licher Rechtskraft fl.ir die am betrieblichen Ausbildungs­
prozeß Beteil1gten. 

D1e schulische Berufsausbildung w1rd in der Regel von staat­
lich besoldeten und entsprechend den gesetzlichen Studien­
und Prüfungsordnungen ausgebildeten Berufsschullehrern 
durchgefuhrt, wahrend d1e beinebliche Berufsausbildung von 
betrieblich vergl.iteten Ausbildern übernommen wird, die die 
Anforderungen der als Rechtsverordnung erlassenen Aus­
bilder-Eignungs-Verordnung zu erfl.illen haben. 

Die staatliche Berufsbildungsplanung orientiert sich an bil­
dungspolitischen Vorgaben und den demographischen Daten, 
s1e hat dafür Sorge zu tragen, daß allen berufsschulpflichti­
gen Jugendlichen der gesetzlich vorgesehene Berufsschul­

erteilt wird. 

01e betriebliche Berufsausbildungsplanung orientiert sich am 
kurz- oder m1ttelfnst1gen emzelwirtschaftlichen Bedarf an 
qual1f1Z1erten Fachkratten und/oder an den materiellen und 
personellen Ausbildungsmöglichkeiten und -grenzen des Un­
ternehmens. 

Bei mangelnden Ressourcen der schulischen Berufsausbil­
dung, d. h. be1 emer nicht ausreichenden Zahl von Berufs­
schullehrern, von Berufsschulen oder deren Ausstattungen 
erfahren d1e davon betroffenen Berufsschüler eine gleich­
artige Kurzung des eigentlich vorgesehenen Unterrichts. Mit 
einer derart1gen Kurzung ist zwangsläufig eine Reduzierung 
der 1m Rahmenlehrplan vorgesehenen Bildungsziele und 
-Inhalte verbunden 

Bei mangelnden Ressourcen einer betrieblichen Berufsaus­
bildung, d h. beim Fehlen ausreichender personeller und 
materieller Ausbildungsm6gllchkeiten oder entsprechender 
Entscheidungen dafur, konnen nur in der Anzahl Auszubil­
dende in die Unternehmen aufgenommen werden, wie für 
sie e1ne den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende 
Ausbildung gewährleistet 1st. 

Bei der gesetzlich vorgeschriebenen Berufsschulpflicht ist 
demnach die Elastiz1tat schul1scher Ausbildungskapazität 
durch d1e Reduz1erungsmögl1chkeit des zu erteilenden Unter­
richts und dam1t des Umfangs und der Tiefe der anzustre­
benden Ziele gegeben. 

Bei den privatrechtlich zustandekommenden Ausbildungsver­
haltnlssen m1t der gesetzlichen Verpflichtung zur Einhaltung 
der Ausb1ldungsvorschnften ist demnach die Elastizität der 
betrieblichen Ausbildungskapaz1tat durch die betriebliche 
Moglichkeit des Erfullens d1eser Rechtsverordnungen be­
grenzt 

Schulischerseils ist die primäre gesetzliche Verpflichtung 
die Aufnahme aller Berufsschulpflichtigen, betrieblicherseits 

ist die pnmare gesetzliche Verpflichtung die Erfüllung der 
Ausbildungsordnung. 

Diese unterschiedliche Beziehung zwischen Ausbildungsplatz 
und curricularen Vorschriften bei der betrieblichen und 
schul1schen Berufsausbildung verdeutlicht auch die Abhän­
gigkeit, die zwischen Ausbildungsordnungen und dem Aus­
bildungsplatzangebot existiert: 

Das emzelw1rtschaftliche Interesse, Fachkräfte zur optimalen 
Realisierung von Unternehmenszielen auszubilden, wird an 
den Möglichkeiten und Grenzen gemessen, die staatlich vor­
gegebenen Ausbildungsnormen und Rahmenbedingungen er­
lullen zu konnen. Zu diesen Normen gehören vor allem die 
Ausbildungsordnungen selbst, aber auch Rechtsverordnun­
gen und Gesetze, d1e die Umsetzung der in den Ausbildungs­
ordnungen angegebenen Ziele und Inhalte in die betriebliche 
Ausbildungspraxis beruhren, wie z. B Rechtsverordnungen, 
die die Anrechnung schulischer Ausbildungsgänge auf die 
betriebliche Ausbildungsdauer beinhalten, das Jugendarbeits­
schutzgesetz und seine Beachtung wahrend der Berufsaus­
bildung, die Ausbilder-Eignungs-Verordnungen, die die Qua­
l1f1kat1onen des betrieblichen Ausbildungspersonales vor­
schreiben. 

M1t d1esen d1e Berufsausbildung betreffenden Normen setzt 
der Staat jene Mindestanforderungen, die den Anspruch er­
lullen, der an emen qualifizierten Ausbildungsgang zu stel­
len 1st. 

W1e 1n allen ubrigen Lebensbere1chen, so muß auch bei der 
beineblichen Berufsausbildung m1t Umstellungsschwierigkei­
ten und emer Anpassungsphase an neue Rechtssituationen 
gerechnet werden. D1e nach § 25 BB1G oder HWO neu erlas­
senen Ausbildungsordnungen, d1e m1t 1hren Z1elen und Inhal­
ten den Erfordernissen der technischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklung zu entsprechen versuchen, 
werden in Verbindung m1t neuen Struktur- und Organisations­
formen der Ausbildungsgange (z. B. schul1sches Berufsgrund­
bildungsJahr und belriebliehe Fachbildung) sow1e ebenfalls 
neue Vorschriften, d1e den Jugendarbeitsschutz und die An­
forderungen an das Ausbildungspersonal betreffen, eher zu 
Ubergangsproblemen fuhren als heute noch gernaß § 108 
fortgeltende Ordnungsmittel aus den Ze1ten vor dem Erlaß 
des BB1G, die in ihren Anforderungen weniger aktuell sind 
D1e Bundesregierung hat deshalb zur Vermeidung von Frik­
tionen, d1e aus einer Fehlmterpretat1on des Ausbildungs­
rahmenplanes neu erlassener Ausbildungsordnungen resul­
tieren könnten, 1n einer Flexibil1tatserklarung festgestellt: 

,.Eine vom Ausbildungsrahmenplan abweichende sachliche 
und zeitliche Gliederung des Ausbildungsinhaltes ist insbe­
sondere zulassig, sowe1t eine berufsfeldbezogene Grundbil­
dung vorausgegangen ist oder betriebspraktische Besonder­
heiten die Abweichung erfordern" [1]. Entsprechend formu­
lierte Flexibilitatsklauseln werden auch in den Ausbildungs­
ordnungen aufgenommen. Darl.iber hinaus erklarten d1e zu­
standigen Bundesminister im Zusammenhang mit den neu 
erlassenen Ausbildungsordnungen kaufmann1scher Ausbil­
dungsberufe, daß die Ausbildungsbetnebe von der zur Ver­
mittlung vorgesehenen Kenntn1sse der automatisierten Daten­
verarbeitung nur absehen konnen, ,.soweit s1e auch zum 
Lehrstoff der Berufsschule geh6ren und in der Berufsschule 
auch tatsächlich vermittelt werden" [2] 

Hieran w1rd zweierlei deutlich: Einerseits kann auf die das 
Qual1f1kat1onsniveau bestimmenden und fl.ir einen Ausbil­
dungsberuf unabdingbaren Ausbildungsinhalte in einer Aus­
bildungsordnung nicht verz1chtet werden, und andererseits 
s1nd Ausb1ldungsinhalte, d1e nicht von allen Ausbildungsbe­
Ineben angeboten werden konnen, alternativ in anderen 
Ausbildungsstallen (Schule oder uberbetnebliche Ausbil­
dungseinrichtungen) zu erwerben, aber das Ausbildungsplatz­
angebot 1st nicht auf Kosten der als notwendig erachteten 
Qualität der Berufsausbildung zu erhöhen. 
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Zur Interdependenz zwischen Ausbildungsordnung und Aus­
bildungsplatzangebot sowie zum Problem der Ausbildungs­
ordnungen m1t sogenannten uberzogenen Anforderungs­
niveau als Hemmnis fur die Ausbildungsbereitschaft außert 
sich Staatssekretar Gruner vom Bundeswirtschaftsministerium 
wie folgt: "Der Bundesregierung wird hier zu Unrecht der 
Schwarze Peter zugeschoben. Alle Ausbildungsordnungen 
werden in emem muhsamen und langwierigen Verfahren mit 
den Sozialpartnern abgestimmt, von denen auch zume1st die 
Forderungen nach einer Erhöhung der Ausbildungsanforde­
rungen kommen, denen sich der Bundeswirtschaftsminister, 
der ja, wie Sie wissen, fur d1e Ausbildungsordnungen in der 
Industrie, im Handel und im Handwerk zuständig ist, nur 
schwerlich Widersetzen kann und will. W1r sind jedoch bereit 
und gew1llt, jede Ausbildungsordnung zu prufen und - wenn 
1rgend mögl1ch - zu andern, wenn dies dem Ziel dient, den 
Jugendlichen mehr Ausbildungsplatze zu verschaffen" [3). 

Der Veranderungsfah1gke1t von Ausbildungsordnungen mit 
dem Ziel der Vergrößerung des Ausbildungsplatzangebotes 
smd jedoch in verschiedener Hmsicht Grenzen gesetzt. Die 
für das Qualifikationsniveau von Facharbeitern und Fachan­
gestellten als notwend1g erkannten Ausbildungsanforderun­
gen lassen s1ch nicht ersatzlos streichen, ohne daß sich da­
raus auch längerfnst1g Konsequenzen für die Beschäftigungs­
struktur ergaben. Die bildungspolitischen Ansprüche, die mit 
und durch Ausbildungsberufe real1siert werden sollen, waren 
in Gefahr, wenn substantielle Veranderungen des Ausbildungs­
niveaus von Facharbeitern und Fachangestellten vorgenom­
men wurden. Schließl1ch g1bt es kein zahlenmaßig ertaßtes 
Verhältnis, das quantitativ d1e Beziehung zwischen dem Weg­
fall der einzelnen Qualifikationskomponenten eines Ausbil­
dungsberufes und der sich daraus ergebenden Vermehrung 
des Ausbildungsplatzangebotes offenlegen konnte. Vielmehr 
1st zu vermuten, daß selbst be1m Abrucken des allgemein als 
Facharbeiter- I Fachangestelltenniveau anerkannten Ausbil­
dungsstandards das Ausbildungsplatzangebot nicht beliebig 
vermehrt werden kann, zumal auch der geplante einzelwirt­
schaftliche Bedarf an qualifizierten Fachkräften die Zahl der 
angebotenen Ausbildungsplatze mitbestimmt. Wesentlich ef­
fektiver erscheint es deshalb und wegen der Kosten1ntensitat 
der Berufsausbildung, durch tmanzielle Anreize Entscheidun­
gen zur Verstarkung der betrieblichen Berufsausbildungs­
anstrengungen zu stimulieren, ohne Abstriche beim Qualifika­
tionsniveau vorzunehmen 

D1e Berufsausbildung ist in d1esem Zusammenhang auch un­
ter ihrem tarif- und soz1alrechtl1chen Bezug zu betrachten. 
D1e in emer Ausbildungsordnung zu regelnden Ausbildungs­
Ziele und -mhalte, d1e Ausbildungsberufsbezeichnungen, d1e 
Ausbildungsdauer und d1e Prufungsanforderungen stehen in 
e1ner wechselseitigen Beziehung zueinander und bestimmen 
n1cht nur das Qualifikationsniveau eines Ausbildungsberufes, 
sondern auch sein soziales Ansehen und direkt oder indirekt 
d1e tarifliche Eingruppierung und Entlohnung. D1e Entwick­
lung von Ausbildungsordnungen und d1e dabei zu setzenden 
curricularen Eckdaten unterl1egen deshalb auch dem Einfluß 
der Tanfpartner. Der mutmaßliche Bedarf an Fachkratten be­
stimmter Qualifikationsstufen und d1e Definit1on der Qualifika­
tionsstufen 1m H1nbl1ck auf deren Entlohnung f11eßen als po­
litische Vorgaben 1n die Konstruktion von Ausbildungsberu­
fen ein D1ese Vorgaben prajudizieren aber auch wegen der 
Interdependenz von Vergütung und Ausbildungsdauer, das 
Ausbildungsplatzangebot für d1e Ausbildungsberufe m1t un­
terschiedlicher Dauer (z. 8. 2-, 3-, 3'/,jahriger Berufsausbil­
dung). 

Die S1tuation der Neuordnung 1m Bereich der metallgewerb­
lichen Ausbildungsberufe verdeutlicht diese Zusammenhänge 
und d1e untersch1edl1chen Positionen der beteiligten Sozial­
partner in eindrucksvoller We1se [4). 

Eine we1tere Bez1ehung zw1schen Ausbildungsordnung, d. h. 
hier der cumcularen Regelung eines Ausbildungsberufes, 

und dem Ausbildungsplatzangebot ergibt sich daraus, daß 
die verschiedenen Ausbildungsberufe für die Jugendlichen 
eine unterschiedliche AttrakiiVItat aufweisen D1e ökonom1sch 
gegebene Beschrankung der Ausbildungskapazität ze1gt sich 
be1 attraktiven Ausbildungsberufen eher als bei weniger ge­
fragten. Das n1cht akzeptierte Ausbildungsplatzangebot sol­
cher wen1ger praferierten Ausbildungsberufe tuhrte teilweise 
sogar zu einer Unterversorgung best1mmter Branchen (z 8 
Sauwirtschaft, Textilindustne, Holz1ndustr1e) [5) m1t dem not­
wendigen Fachkraftenachwuchs. Eme erhohte Nachtrage nach 
Ausbildungsplätzen kann sich tendenziell regulierend auf d1e 
Ausbildungs- und Nachwuchssituation dieser Berufe auswir­
ken und damit den Jugendlichen reale Berufschancen er­
öffnen, selbst wenn s1e m1t e1ner derart1gen Berufsausbildung 
n1cht 1hren pnmaren Berufswunsch verw1rkl1chen konnten 

Besonders problematisch ist vor allem in einer Periode de­
mographisch bedingter verstarkter Ausbildungsplatznachfrage 
die Vermehrung des Ausbildungsplatzangebotes am zukunf­
tigen Facharbelter-/Fachangestelltenbedarf or1ent1eren zu wol­
len, nicht nur, we1l, wie d1e bishengen Erfahrungen zeigen, 
die Zuverlässigkeit wirtschaftspolitischer Prognosen zu wun­
schen ubrig laßt und entsprechende Vorhersagen fur den 
Arbeitskräftebedarf nur in Ansatzen vorhanden sind, sondern 
auch weil bei der Vermehrung des Ausbildungsplatzange­
botes uber den aktuellen Bedarf hinaus die Kostenmtens1tat 
der Ausbildung 1n den einzelnen Ausbildungsberufen e1ne 
wesentliche Rolle sp1elen wird Das Ausbildungsplatzangebot 
in Berufen, d1e relat1v gennge Ausbildungskosten verursa­
chen, laßt s1ch zweifellos, unabhangig vom zukunft1gen Be­
darf, le1chter vermehren als in Berufen, die eme relativ 
kostenmtensive Ausbildung erfordern. (Dieselbe S1tuat1on be­
steht im übngen auch bei der akademischen Berufsausbil­
dung, wenn es darum geht, das Studienplatzangebot von 
Zahnarzten oder Soziologen zu vermehren) 

Fur den Jugendlichen konnte s1ch aus d1esen Gegebenhei­
ten d1e Alternative stellen, entweder e1ne Berufsausbildung in 
emem Ausbildungsberuf m1t geringeren Berufs- und Sozial­
chancen oder uberhaupt ke1ne Berufsausbildung zu durch­
laufen. Obwohl eine derart1ge Situat1on durch berufsbildungs­
polltische Maßnahmen verhindert werden muß, ware 1n e1nem 
solchen Fall d1e Berufsausbildung 1n e1nem Ausbildungsberuf 
der Jugendarbe1tslos1gkelt vorzuziehen, we11 selbst eine der­
artige Berufsausbildung fur den einzelnen und die Gesell­
schaft 1n mancherlei Hins1cht Vorteile erwarten laßt, auch 
wenn, re1n stat1st1sch betrachtet, ein spaterer fachfremder 
beruflicher Emsatz und u U. e1ne berufliche Umschulung 
notwend1g 1st Die Vorteile smd vor allem 1n den pos1t1ven 
Folgen der beruflichen Soz1al1sat1on zu sehen, d1e sowohl 
zur "lnnenstabillsierung" e1ner Person als auch zur "Umwelt­
stabiliSierung" [6) be1tragt. Neben den fachl1chen Qualifika­
tionen w1rd der Auszubildende wahrend der Berufsausbildung 
Soz1al- und Humankompetenzen erwerben, die unabhang1g 
von fachspez1f1schen Qual1f1kat1onen 1n andere berufliche 
Tat1gke1tsbereiche ubertragbar und damit im Beschaftlgungs­
system verwertbar sind Daruber hmaus b1etet die berufliche 
Erstausbildung re1n lernpsychologisch gesehen d1e Bas1s fur 
spatere Umschulungs- und/oder Weiterbildungsmaßnahmen 

Anmerkungen 
[11 Z1t1ert 1n der Fassung, die '" erlassenen Ausbildungsordnungen 

enthalten 1st Z B 1n § 5 der Verordnung uber d1e Berufsausbil­
dung zum Uhrmacher vom 9 4 1976 (BGBI I S 1013 ff 1 

[2) Vgl Der Bundesm1n1ster fur Bildung und Wissenschaft (Hrsg 1 
Pressemitteilung Nr 77/1975. Bann 

[3) Gruner, Mart1n Berufsausbildung 1n den achtz1ger Jahren in 
Bulletm. Nr 119 vom 12 11 1976. Bann 

[4) Vgl h1erzu die offentliehe D1skuss1on des Themas U a Gesamt­
metall Chancen fur d1e Schwachsten in Handelsblatt 29 '30 10 76 
und Ro1tsch. Jutta Abgewerteter Facharbeiter als Lohnbremse? 
in Frankfurter Rundschau. Nr 280 vom 11 12 1976 

[5) Vgl hierzu Hofbauer, Hans, Stooß, Fnedemann Def1z1te und 
Uberschusse an beinebliChen Ausbildungsplatzen nach Wirtschafts­
und Berufsgruppen in Mitleilungen aus der Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung 8 Jg (19751. Heft 2. S 104 

[6) Vgl h1erzu · Schelsky, Helmut D1e Bedeutung des Berufs 1n der 
modernen Gesellschaft in Luchmann, Themas und Sprondel, Wal­
ler M. (Hrsg 1 Berufssoz1olog1e. Koln 1972, S 32 


